
Sozlalgericht Dortmund 
Geschlftsstelle 

Sozialgericht Dortmund Postfach 105003 44047 Dortmund 

Herrn 
Rechtsanwalt 
Lars Schulte-Bräucker 
Kalthofer Straße 27 
58640 Iserlohn 
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S 60 AS 5315/15: Timo Saul./. JobCenter Märkischer Kreis -Wider­
spruchsstelle -

Ihr Zeichen: WSB 2343/15 

Sehr geehrter Herr Schulte-Bräucker, 

die Klage vom 01 .12.2015 ist hier am 16.12.2015 eingegangen. 

Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen S 60 AS 5315/15 geführt. 
Dieses Aktenzeichen ist bei allen Eingaben anzugeben. Teilen Sie bitte 
Anschriftenänderungen sofort mit und übersenden Sie alle Schriftsätze 
sowie nach Möglichkeit auch beigefügte Unterlagen 2-fach. Falls Mehr­
ausfertigungen und Anlagen nachgereicht werden sollen, ist dies kenntlich 
zu machen. Werden die erforderlichen Ablichtungen nicht eingereicht, 

-- können die Kosten für deren Anfertigung eingezogen werden. 

Bitte übersenden Sie: 

- die Begründung der Klage vom 01 .12.2015 
- PKH-Unterlagen 

Um Erledigung innerhalb von 4 Wochen wird gebeten. 

Sollten Sie diese Frist nicht einhalten können, teilen Sie bitte unter An­
gabe der Hinderungsgründe den voraussichtlichen Zeitpunkt mit. 
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Aktenzeichen: 
S 60 AS 5315115 

(VNR: 3G4066) 

(bei Antwort bitte angeben) 

Bearbeiter: 
Herr KrOger 

Telefon 0231 5415-286 
Telefax 0231 5415-509 

Dienstgeblude: 
Ruhrallee 1-3 
44139 Dortmund 
Telefon 0231 5415-1 
Telefax0231 5415-509 

www.sg-dortmund.nrw.de 
www.sozialgerichtsbarkeit.de 

Sie erreichen das Gericht 
mit den Stadtbahnlinien 
U41 , U45, U47, U49, 
S-Bahn 
(Haltestelle Stadthaus). 

Sprechzeiten: 
Mo.-Fr. 8:30-13:30 Uhr 

Öffnungszeiten: 
Mo.-Do. 8:00-16:00 Uhr, 
Fr. 8:00-15:00 Uhr 
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Seit dem 01.01.2013 können in Rechtssachen Verfahrens~mträge und 
sonstige Schriftsätze auch als Dateien über das elektronische Gerichts­
und Verwaltungspostfach (EGVP) rechtswirksam eingereicht werden 
(Verordnung vom 07.11.2012, GV.NRW. v. 30.11.2012, S. 551 ff.). Die 
elektronische Übermittlung per E-Mail ist nicht zulässig. 
Allgemeine Informationen zum EGVP finden Sie im Internet unter 
www.egvp.de oder auf der Homepage des Landessozialgerichts 
Nordrhein-Westfalen (www.lsg.nrw.de) unter dem Link 'Elektronischer 
Rechtsverkehr'. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Krüger 
Regierungshauptsekretär 
(Maschinell er:stellt, ohne Unterschrift gültig) 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die allgemeinen Daten des Verfahrens mittels 

elektronischer Datenverarbeitung gespeichert und verwendet werden. Der Schutz vor 

unberechtigtem Zugriff und Abruf der Daten durch unbefugte Personen ist gewähr­

leistet 

21 .12.2015 
Seite 2 von 2 

-


	2015-12-21 Eingangsbestaetigung_Klage S 60 AS 5315_15 1
	2015-12-21 Eingangsbestaetigung_Klage S 60 AS 5315_15 2.



